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HAFTUNG VON 
BETREIBERN BEI 
PERSONALLOSEN 
STUDIOS

Personallose Fitnessstudios genießen in der Branche unter 
anderem aufgrund der gestiegenen Personalkosten eine zu-
nehmende Popularität. Die Studios werden zeitweise oder 
mittlerweile auch komplett personallos geführt, sodass 
keine Mitarbeiter vorhanden sind, welche die Trainingsflä-
chen, Nassbereiche oder andere Flächen kontrollieren und 
überwachen. Dadurch kommt es zu neuen rechtlichen und 
tatsächlichen Herausforderungen, insbesondere auch im 
Hinblick auf mögliche Haftungsszenarien.

Text Dr. Hans Geisler

Folgende Fragestellungen haben wir 
uns im Rahmen eines für die Branche 
entwickelten Konzeptes gestellt und 
beantwortet:
 
• Welche Anforderungen werden 

an die Verkehrssicherungspflicht 
des Betreibers gestellt?

• Besteht generell eine Haftung für 
Unfälle, wenn es grundsätzlich 
keine Kontrolle und Aufsicht der 
Trainingsfläche sowie der weite-
ren Bereiche (Nassflächen, Sauna 
usw.) gibt?

• Welche Verantwortung trägt das 
Unternehmen bzw. der Unter-

nehmer bei Körper- und Gesund-
heitsschäden der Trainierenden, 
wenn kein Personal eingesetzt 
wird?

• Welche rechtlichen Konsequen-
zen hat es, wenn ein Mitglied trai-
niert und z. B. einen Herzinfarkt 
erleidet und niemand vor Ort ist, 
der helfen kann?

• Was wäre, wenn ein Mitglied  
z. B. während der personallosen 
Nachtzeiten verstirbt und sich 
im Nachhinein herausstellt, dass 
das Mitglied bei einer Kontrolle 
der Trainingsfläche und der Hin-
zuziehung von Rettungskräften 
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hätte gerettet werden können, 
also das Versterben des Mitglie-
des bei einer Beaufsichtigung der 
Trainingsfläche hätte verhindert 
werden können?

• Sind Videokameras zur Überwa-
chung des Zutritts und der Räum-
lichkeiten zulässig und geeignet?

• Was ist, wenn Mitglieder ihre Karte  
bzw. das Zutrittsmedium Dritten 
überlassen, die dann ohne Ver-
trag und gesonderte Beitragszah-
lung trainieren und sich sodann 
verletzen?

Personallose Studios sind 
juristisches Neuland
Der personallose Studiobetrieb und 
damit im Zusammenhang stehende 
Körper- und Gesundheitsschäden 
stellen juristisches Neuland dar. Es 
gibt zu diesen konkreten Fallkonstel-
lationen und genannten Fragen keine 
veröffentlichte Rechtsprechung. Dies 
ist auf der einen Seite erfreulich, da es 
zeigt, dass Körper- und Gesundheits-
schäden selten sind; allerdings kom-
men sie vor. Daher wird sich in den 
nächsten Jahren eine Rechtsprechung 
entwickeln, aufgrund derer dann von 
uns angepasste Empfehlungen an un-

sere Mandanten ausgesprochen wer-
den. Die hier dargestellte Thematik ist 
im Wandel und wird sich entwickeln.
 
Es gibt eine Vielzahl von Urteilen im 
Zusammenhang mit den rechtlichen 
Anforderungen an die Sorgfalts- und 
Kontrollpflichten von Sportvereinen, 
Freizeitanlagen und Studiobetreibern, 
also ohne die Konstellation, dass die 
jeweilige Einrichtung vollständig per-

sonalfrei betrieben wird. Selbst wenn 
Personal vor Ort ist, kann dieses nicht 
sämtliche Bereiche der jeweiligen An-
lage gleichzeitig überwachen. Daher 
konnten wir uns an dieser Rechts- 
prechung orientieren. Allerdings exis-
tiert zu den generellen Sorgfalts- und   
Verkehrssicherungspflichten beim Be-
trieb von Sportstätten eine gefestigte 
Rechtsprechung des Bundesgerichts-

hofs (BGH). Dieser hat allgemeine 
Grundsätze entwickelt, unter denen 
eine Haftung angenommen werden 
kann. Danach gilt Folgendes:
 
Eine Verkehrssicherung, die jeden Un-
fall ausschließt, ist nicht erreichbar. 
Deshalb muss ein Betreiber auch nicht 
für alle denkbaren, entfernten Möglich-
keiten eines Schadenseintritts Vorsorge  
treffen. Vielmehr sind nur diejenigen 

Vorkehrungen zu treffen, die nach den 
Sicherheitserwartungen des jeweiligen 
Verkehrs im Rahmen des wirtschaftlich 
Zumutbaren geeignet sind, Gefahren 
von Dritten tunlichst abzuwenden, die 
bei bestimmungsgemäßer und nicht 
ganz fernliegender Benutzung dro-
hen. Der Verkehrssicherungspflichtige 
muss in objektiv zumutbarer Weise 
alle, aber auch nur diejenigen Gefah-

Zu vielen konkreten Fällen, wie z. B. was passiert, wenn ein Trainierender einen Herzinfarkt erleidet und niemand vor Ort 
ist, der helfen kann, gibt es keine veröffentlichte Rechtsprechung
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Der personallose Studiobetrieb und 
damit im Zusammenhang stehende 

Körper- und Gesundheitsschäden stellen 
juristisches Neuland dar
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ren ausräumen und erforderlichenfalls 
vor ihnen warnen, die für den Benutzer 
nicht oder nicht rechtzeitig erkennbar 
sind und auf die sich dieser nicht oder 
nicht rechtzeitig einzurichten vermag. 
Daher reicht es aus, diejenigen Sicher-
heitsvorkehrungen zu treffen, die ein 
verständiger, vorsichtiger und gewis-
senhafter Betreiber für ausreichend 
halten darf, um andere Personen vor 
Schäden zu bewahren, und die ihm 
nach den Umständen zumutbar sind 
(BGH NJW 2008, 3775, 3776).
 
Daraus folgt, dass sich das Ausmaß  
der einzuhaltenden Verkehrssicherungs- 
pflicht nach den Umständen des Ein-
zelfalls richtet. Grundsätzlich muss 
nicht jeder abstrakten Gefahr durch 
vorbeugende Maßnahmen begegnet 
werden. Der Umfang der Sicherungs-
maßnahmen orientiert sich vielmehr 
daran, was zur Gefahrenabwehr not-
wendig und zumutbar ist, um einen 
Dritten vor Gefahren zu schützen, die 
er selbst bei Anwendung der von ihm 
in der konkreten Situation zu erwarten-

den Sorgfalt nicht oder nicht rechtzei-
tig erkennen kann (OLG Hamm, VersR 
2005, 606).
 
Neues Konzept gibt Aufschluss 
in Sachen Rechtsprechung
Die Dr. Geisler, Dr. Franke Rechtsan-
wälte PartmbB hat ein Konzept erstellt, 
das auf die vorgenannten Grundsätze  
sowie zahlreiche weitere aus der 
Rechtsprechung erkennbare Punkte 
Bezug nimmt. Zudem wurden auch 
Checklisten erstellt, die dem jeweiligen 
Studiobetreiber helfen, eine Individua-
lisierung für die in seiner Anlage kon-
kret vorhandenen Umstände vorzu-
nehmen. Dabei sind sowohl mögliche 
Verletzungen der Verkehrssicherungs-
pflichten, aber auch einzuhaltende 
Aufsichts- bzw. Überwachungspflich-
ten sowie etwaige Nebenpflichten, die 
aus dem Mitgliedschaftsvertrag resul-
tieren, berücksichtigt. Letztlich wird in 
dem Konzept auch die Frage beant-
wortet, welche Versicherungen für die 
konkret dargestellten Risiken sinnvoll 
und erforderlich sind.

Dr. Geisler, Dr. Franke Rechtsanwälte  
PartmbB steht für kompetente, ziel- 
orientierte und effektive Beratung 
von Unternehmen. Zu der Kanzlei,  
die 2001 von Dr. Hans Geisler und 
Dr. Christoph Franke gegründet  
wurde, gehören aktuell 12 Rechts- 
anwälte/Rechtsanwältinnen und über 
30 Mitarbeiter/-innen. Bezüglich al-
ler denkbaren Rechtsfragen in der  
Fitness- und Freizeitbranche ver-
fügt die Kanzlei über ein einzigartiges 
Know-how. Speziell für die Fitness-
branche hat die Kanzlei verschiedene 
Rechtsberatungskonzepte entwickelt, 
die den Studiobetreiber entlasten 
und ihm Zeit für sein Kerngeschäft 
verschaffen.


